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Bst. 
 

Antrag 
 

+ 
++ 

- 
-- 

Köpfli (glp) 2 1 e (neu) Regelungen betreffend der Bewilligungen zur Erwerbstätigkeit sowie 
von Härtefällen gemäss den Möglichkeiten des Kantons. 
 

+  

Grüne (Ammann) 7 1 e Streichung 
 

 - 

Grüne (Ammann) 7 1 f Streichung 
 

 - 

Grüne (Ammann) 
Bauer (SP-JUSO-PSA) 
Streit-Stettler (EVP) 

9 2 (neu)  Die Trägerschaften dürfen von den Staatsbeiträgen keinen Gewinn 
abschöpfen. Allfällige Überschüsse sind zweckgebunden für den 
Auftrag gemäss Leistungsvertrag einzusetzen. 
 

  

Grüne (Ammann) 
Bauer (SP-JUSO-PSA) 
Streit-Stettler (EVP) 

9 2 (neu)  Allfällige Überschüsse sind von den Trägerschaften zweckgebunden 
gemäss Leistungsvertrag einzusetzen. 

 - 

Grüne (Ammann) 11 3  Über Beschwerden entscheidet die Polizei- und Militärdirektion innert 
30 Tagen. 
 

 - 

  



+ Angenommen / ++ stillschweigend angenommen / - abgelehnt / -- zurückgezogen 

EVP (Streit-Stettler) 15 2  Sie werden in der Regel in Form von Sachleistungen Geldleistungen 
für Nahrung und Hygieneartikel ausgerichtet. und beinhalten 
a (…) 
b (…) 
c (…) 
d (…) 
 

 - 

EVP (Streit-Stettler) 15 3  Gemäss Antrag SiK-Minderheit. 
 

 - 

Köpfli (glp) 16 5 (neu)  Bei Personen mit einer angebrochenen Aus- und Weiterbildung oder 
einer festen Anstellung wird geprüft, ob für sie durch den Kanton eine 
Aufenthaltsbewilligung gemäss Artikel 14 Absatz 2 oder eine 
Bewilligungen zur Erwerbstätigkeit gemäss Artikel 43 Absatz 3 
Asylgesetz des Bundes beantragt werden soll. 
 

++  

Grüne (Ammann) 21 1 a Eine angemessene oberirdische Unterbringung der Personen gemäss 
Artikel 6 Absatz 1 ermöglichen und… 
 

 - 

Bauer (SP-JUSO-PSA) 29 4 (neu)  15 - 18jährige werden nicht inhaftiert. 
 

 - 

Grüne (Ammann) 30 3 a Die Beschwerdefrist beträgt zehn 30 Tage. 
 

 - 

Grüne (Ammann) 30 3 aa (neu) Eventualantrag (falls Antrag zu Art. 30 Abs.3 Bst. a abgelehnt wird): 
Die Behandlungsfrist durch das Verwaltungsgericht beträgt maximal 
10 Tage. 
 

 - 

Grüne (Ammann) 30 3 c (neu) Die Behandlungsfrist durch das Verwaltungsgericht beträgt maximal 
30 Tage. 
 

 - 

Grüne (Ammann) 32 1  Die Eingewiesenen haben tagsüber Anspruch auf täglich mindestens 
eine Stunde Aufenthalt im Freien nach ihrem Ermessen.  
 

 - 

SiK-Minderheit (Veglio)    Ablehnung EG AIG und AsylG in der Gesamtabstimmung 
 

 - 

 


